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Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel
zulässig ist ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 149 III 277 E. 3.1; 148 IV 155 E. 1.1; 143 III 140
E. 1).

E. 1.1
Der angefochtene Entscheid ist nicht verfahrensabschliessend. Nach Art. 93 Abs. 1 lit. a
BGG ist die Beschwerde gegen selbständig eröffnete Zwischenentscheide zulässig, wenn
sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können. Die Vorinstanz hat dem
Beschwerdeführer die unentgeltliche Rechtspflege verweigert. Derartige Entscheide
bewirken in der Regel einen solchen Nachteil ( BGE 133 IV 335 E. 4 ; 129 I 129 E. 1.1).

E. 1.2
Nach dem Grundsatz der Einheit des Verfahrens sind Zwischenentscheide mit dem in der
Hauptsache zulässigen Rechtsmittel anzufechten ( BGE 137 III 380 E. 1.1; 133 III 645 E.
2.2). In der Hauptsache geht es um die Anfechtung der Kündigung eines Mietvertrags. Der
für die Beschwerde in Zivilsachen massgebliche Streitwert von Fr. 15'000.-- in
mietrechtlichen Fällen ( Art. 74 Abs. 1 lit. a BGG ) ist damit erreicht.

E. 1.3
Soweit sich die Beschwerde unmittelbar gegen den erstinstanzlichen Entscheid richtet, ist
darauf von vornherein nicht einzutreten, da es sich dabei nicht um einen letztinstanzlichen
Entscheid im Sinne von Art. 75 Abs. 1 BGG handelt. Im Übrigen ist auf die Beschwerde in
Zivilsachen unter Vorbehalt hinreichender Begründung ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2
BGG ) einzutreten. Die ebenfalls erhobene subsidiäre Verfassungsbeschwerde fällt unter
diesen Umständen ausser Betracht ( Art. 113 BGG ).

E. 2
Der Beschwerdeführer beanstandet unter Berufung auf Art. 29 Abs. 3 BV und Art. 117 ZPO
, die Vorinstanz habe seine Klagebegehren zu Unrecht als aussichtslos beurteilt.

E. 2.1
Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie
nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit. a) und ihr Rechtsbegehren nicht
aussichtslos erscheint (lit. b). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind als
aussichtslos Begehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer
sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können.
Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und
Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese.



Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger
Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde. Eine Partei soll einen Prozess, den sie
auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb anstrengen können, weil
er sie - zumindest vorläufig - nichts kostet. Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten
bestehen, beurteilt sich aufgrund einer vorläufigen und summarischen Prüfung der
Prozessaussichten, wobei die Verhältnisse im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs
massgebend sind ( BGE 142 III 138 E. 5.1; 139 III 475 E. 2.2).

E. 2.2
Die Vorinstanz wies unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
zutreffend darauf hin, dass eine Vermieterin, die eine Zahlungsverzugskündigung erst lange
nach Ablauf der Zahlungsfrist ausspricht, unter Umständen missbräuchlich handle, wobei
eine derartige Treuwidrigkeit jedenfalls nur dann in Betracht komme, wenn die Vermieterin
in der Zwischenzeit vollständige Mietzinszahlungen des Mieters vorbehaltlos
entgegengenommen habe (Urteile 4A_158/2024 vom 5. November 2024 E. 9.1;
4A_367/2022 vom 10. November 2022 E. 5.2.2). Die Vorinstanz hat nachvollziehbar
ausgeführt, dass die Vermieterinnen im zu beurteilenden Fall nach der
Kündigungsandrohung vom 20. November 2023 keine derartige Zahlung (für die
ausstehenden Nebenkosten) vom Beschwerdeführer entgegennahmen und dieser auch aus
dem Umstand, dass es sich um Zahlungsrückstände für Nebenkosten handelte, nichts zu
seinen Gunsten ableiten könne. Der Beschwerdeführer beruft sich vor Bundesgericht
lediglich in allgemeiner Weise darauf, es habe sich im zu beurteilenden Fall nicht um
Mietzinszahlungen, sondern um Nebenkosten gehandelt, und bringt vor, es liege keine
Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Kündigung bei Nebenkostenforderungen vor.
Damit vermag er die summarische rechtliche Beurteilung der Prozessaussichten im
angefochtenen Entscheid nicht als fehlerhaft auszuweisen. Seine Ausführungen sind im
Hinblick auf die Regelung in Art. 257d OR nicht stichhaltig, erwähnt die Bestimmung in
Abs. 1 neben fälligen Mietzinsen doch ausdrücklich auch Nebenkosten. Der vorinstanzliche
Entscheid, wonach die rund einen Monat nach Ablauf der Zahlungsfrist ausgesprochene
Kündigung aufgrund einer summarischen Prüfung nicht als verspätet bzw. missbräuchlich
erscheine, ist nicht zu beanstanden. Entgegen den Vorbringen in der Beschwerde trifft nicht
zu, dass sich bezüglich der Anfechtung der erfolgten Kündigung Gewinnaussichten und
Verlustgefahren ungefähr die Waage halten. Die Vorinstanz hat das entsprechende
Klagebegehren vielmehr zu Recht als aussichtslos beurteilt.

E. 2.3
Hinsichtlich des Klagebegehrens auf Rückforderung von Nebenkosten erwähnte die
Vorinstanz die Erwägung im erstinstanzlichen Entscheid, wonach es an klaren
Behauptungen (samt objektiven Anhaltspunkten) gefehlt habe, die einen
Rückforderungsanspruch hätten begründen können, weshalb auch dieses Rechtsbegehren
als aussichtslos zu qualifizieren sei. Der Beschwerdeführer kritisiert in diesem
Zusammenhang in unzulässiger Weise unmittelbar den erstinstanzlichen Entscheid (vgl.
Art. 75 Abs. 1 BGG ). Er beanstandet zudem ohne weitere Begründung, geschweige denn
entsprechende Aktenhinweise, die Vorinstanz habe sich zur Aussichtslosigkeit dieses
Klagebegehrens mit keinem Wort geäussert. Aus dem angefochtenen Entscheid ist jedoch
nicht ersichtlich, dass er im vorinstanzlichen Verfahren entsprechende Rügen erhoben hätte
(zur materiellen Ausschöpfung des Instanzenzugs BGE 150 III 353 E. 4.4.3; 143 III 290 E.
1.1 mit Hinweisen). Die Vorbringen zielen damit ins Leere.



E. 3
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Mit dem Entscheid
in der Sache wird das Gesuch vom 11. Juni 2025 um Anordnung vorsorglicher
Massnahmen gegenstandslos. Das Gesuch des Beschwerdeführers um Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege für das bundesgerichtliche Verfahren ist abzuweisen, weil die
Beschwerde als von vornherein aussichtslos erschien ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Dem Ausgang
des Verfahrens entsprechend wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1
BGG ). Dem Beschwerdegegner und den Verfahrensbeteiligten stehen keine
Parteientschädigungen zu ( Art. 66 Abs. 2 und 3 BGG ).
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